
.2. AusfeNigun Ba

BEGRÜNDUNG

ZUM BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN . "ORTSKERNENTLASTUNGSSTRASSE"
DER GEMEINDE WEISENHEIM AM BERG, VERBANDSGEMEINDE FREINSHEIM.
LANDKREIS BAD DÜRKHEIM

PLANUNGSANLASS

Der Gemeinderat von Weisenheim a. B. hat die Aufstellung des
Bebauungs- und Grünordnungsplanes beschlossen, damit zur Ent-
lastung der Hauptortsdurchfahrt eine Umfahrung ermöglicht wird,
die mit geringstem Aufwand zugleich di.e Vorrangflächen des
Wei.nanbaus weitgehend schont

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

Im Ursprungsplan i.st zwar noch di.e weiter ausgrei.mende Umgehung
im Zuge der L 517 angezeigt. Der neue Entwurf zei.gt gemäß nach-
stehendem Ausschnitt 1 : 5.000 die neue Entwurfsfassung mit der
darin a].s Vermerk gekennzeichneten Trassierung. Da die gemisch-
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ten Bauflächen von der Trasse berührt oder im Falle des Ein-
mündungsberei.cheß von Kirchhei.mer Straße und Herxheimer Straße
IL 522) geschnitten werden, berührt die geplante Trasse kei.ne
Wohnbauf[ächen. Die Entwurfsdarste]].ung i.m Flächennutzungsplan
ausschnitt ist auf di.e Entwurfsfassung des Bebauungsplanes ab-
gestellt

VORGABEN

In wei.testgehender Form hat die Gemeinde mit der Verbandsge-
meinde bereits Eigentümergespräche geführt und dieser Sondie-
rung eine rea]-itätsbezogene Trasse für diesen Bebauungsplan zu-
grunde gelegt. Des weiteren hat die Straßenverwa]tung Rhein].and-
Pfalz am 21.11.1986 eine gutachtliche Stellungnahme verfaßt, in
der die Beurtei].ung der Ortskernent].astungsstraße im Sinne einer
klassifizierten Straße noch nicht den durchschnittlichen tägli-
chen Verkehrswert errei.cht hat, um eine Entlastung seitens einer
neuen Landesstraße zu suchen. Empfohlen wird in Richtung auf Zu-
wendungen nach GVFG und FAG, zumal eine Entlastung folgende Aus-
wirkungen hat :

Verringerung des Lärm- und Abgaspegels für die Anwohner,
erhöhte Sicherheit für nicht motorisierte Straßenbenutzer,
Wiederbelebung der Kommunikationsbereiche in der Ortsdurchfahrt

Hinzu treten die Aussagen der Dorferneuerungsplanung, deren wich--
tigste Aussage darin besteht, den ruhenden Verkehr zu ordnen,
Bewegungsraum für Nichtmotorisierte zu schaffen und das Straßen-
bild zu verlies sem .

/b

GRÜNDE ZUR ENTLASTUNG

Die engere Ortslage verfügt über ei.ne Anzahl unübersichtlicher
neuralgi-scher Engstellen. Nicht nur die Doppel-S-Führung von
Herxheimer- und Hauptstraße zur Bobenheimer Straße mlt mehr als
rechtwi.nkligen unübersichtlichen Richtungsänderungen, sondern
auch die Schlaucheinmündung der Lei.städter Straße in di.e Haupt-
straße, die spitzwinkligen Zuführungen. wie die Jahnstraße. das
Fehlen der Gehsteige und tiberquerungshilfen haben den Ort auch
außerhalb der Verkehrs-Stoßzei.ten in einen eminent hohen Schwie
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ri.gkei.tsgrad gebracht. Allein die Abführung des ungebrochenen
Durchgangsverkehrs, unbeschadet einer für die Planfeststellung
vorbereiteten B 271 n. läßt begründend darlegen. wie sich im
Abwägen der Vor- und Nachteile Erstere im überhang befinden.
Die rein verkehrliche Entlastung mittels eines durchaus kalkulier
baren aktiven und passiven Lärmschutzes bringt auch noch ortsge-
stalterische Vorteile, um Weisenhei.m am Berg nicht nur für den
einheimischen Bürger, sondern auch für den Besucher einladenden
zu gestalten, am Ortsrand wie im Innern. Gering bemessene Fahrbah
nen ohne Gehsteige weisen an verschiedenen Ste]].en kaum 5 m
Breite auf. Enge Kurven und schmale Querschnitte, die kei.neswegs
der EAE 85 entsprechen, sind fahrgeometrisch höchst bedenklichÖ

D IE GEPLANTE TRAG SE

Der Bebauungsplan soll - auch i.m Vorfeld der Genehmigungsbehörde
innerhalb des Geltungsbereiches in erster Linie die auf 1 : 500
dargelegte Trasse des Büros Werner a]s Verkehrsf].äche mit den
dazu notwendigen Straßenbegrenzungslinien aufzeigen. Ferner sind
notwendige Wirtschaftswege und Böschungen anzuzeigen. Wo Kon-
fli.ktbereiche mit dem Weinanbau und mit aufzufüllenden Bauflächen
bestehen, sind di.e Aufweitungen des Geltungsbereiches möglichst
an bestimmbaren Grenzen ent].angzuführen. Außerdem müßten zur
Verdeutlichung der grünordnerischen Bindungswirkungen di.e Orts-
eingänge im Süden und Norden sowie der Umbereich der versetzten
Kreuzung in Höhe der Waage in einem größeren Maßstab dargelegt
werden. Somit beginnt die Trasse rd. 70 m nördlich der Orts-
durchfahrt nach Osten auszuscheren, also ca. 40 m ab der Ei.n-
mündung des Südtiroler Ringes. Parallel begleitet zur Leistadter
Straße sind die Stellplätze fließend und auch einladend angeord-

Dazu auf der nächsten Seite 4 das obere Photo, wo deutli.ch die
Eiöhenunterschiede sichtbar si.nd und gestalterisch ausgenutzt wer-
den können .

Nach Aufnehmen des abgeknickten Soinmerbachweges mit begleitend
flankierender Bebauungsmöglichkeit(zweigeschossige Höchstgrenze)
werden die jeweils.qen Wendewege eingeschlossen, zumal der heutige
quer verlaufende Winzerweq im Fluraebiet "ln der Sommerbach" ent

net
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Photo l
Der Höhenunter-
schied von ca .
2 m sollte bei-
behalten und
dazu ausgenutzt
werden , daß
durch abgestell
te Autos keine
Beeinträchti-
gukg der Ein
gangsopti.k ent-
steht

n

Photo 2
Versetzten Kreu
zungsvorhaben
mit auszuge-
staltender Auf-
we itung s situa --
t i. on

Photo 3
Auf di.e alte
Waage und auf
den Baum ist
leider zu ver-
z i.chten . l)afür
werden mehrere
neue Baums rand
orte an die
Stelle treten



Photo 4

" Bewahrungs-
blick '' von Osten
auf den schönen
C)rtsrand mit
Kirche . Dach-
landschaft .
Fr i. edhof smaue r
und Wingert

Ö

Photo 5
"Bewahrungs-
bereich " am nörd
lichen Ortsrand .
B ].ick von der
Brachfläche auf
die Merkpunkte
von Weisenheim
am Berg .

( zwis chen z eiLE lich
umgepflügt )

r'3

Photo 6
Blick vom Ein--
mündungsbereich
der Neumayer-
Straße de s Orts -
durchfahrtsbe-
gi-nns auf die
mögliche Kon-
fli.ktzone Orts -

randkaschierung/
Feuerwehrgeräte-
haus standort und
Ortsrandbewah-
rung



fällt und eine Ersatzlösung erhält. Das Einschwenken über die
Parze]-le 1659/2 nach Norden zielt auf die Baulücke i.m Einmün-
dungsberei.ch der Herxhei.mer-Straße, quest diese und auch den
Dachsheimer Weg. Dadurch wird mit einer versetzten Kreuzung ne-
ben einem Si.cherheitseffekt zugleich auch eine gestalterische
Verbesserung in di.e Wege geleitet, die nach dem Photo in der
Mitte der Seite 4 dieser Begründung ersichtli.ch wird. Das un-
tere Photo zeigt allerdings auch, daß mit dem Verzicht der Waage
und des Baumes auch ein ortsbi]dprägender Eingriff mit einer so].-
chen Trasse verbunden ist. Die Grünordnung wird darauf abgestimmt,
einen Ausgleich zu schaffen. Auf dem Flurstück 507 wird in Anleh-
nung an den neuen Flächennutzungsplanentwurf im Winkel der K l
(Kirchheimer Straße) und dem Dachsheimer Weg die im Ausgleich
vorverhandelte Bebauung ermöglicht. Dann hat die geplante Trasse
den Bewahrungscharakter hervorzuheben. Das Photo auf Seite 5 oben
vom April 1987 zei.gt jenen "Bewahrungsbli.ck", der mit Kirche,
Dachstaffe].ung, Naturstein-Friedhofsmauer und vorgelagertem Win-
gert zum belassenden Effekt gehört. Auch nach der evtl. abknicken-
den Vorfahrt mit der weiterzuführenden Kirchheimer Straße und der
Trassenführung nach Westen wird vor allem nach Queren des bisheri-
gen Bobenhei.mer Weges mit Abpflanzungen eine Ortsrandkaschierung
wi.eder von einer Bewahrung abgelöst, die auf dem mitte.eien Photo
der Seite 5 sichtbar wi.rd. Von der sogenannten Brachfläche auf
dem Flurstück 277 offenbart sich jener Blick auf die Merkpunkte
der Kirchenturmhelme, der Streuobstgärten und ergänzungsfähigen
niedrigen Holzzäune oder lebenden Hecken, der als "Schaufenster"
für Weisenheim angesprochen werden kann. Es gilt nun, bei. der
Weiterführung und Einfädelung der Hauptortsdurchfahrt L 517 mit
Neumayer-Straße die "EI.nladungssituati.on" von Weisenheim a. B.
attraktiv und verkehrssicher zu gestalten, zumindest
mit Anpflanzungen, Teilpflasterungen und Baukörperkaschi.erungen
zu arbeiten. Je nachdem, wie sich der Standort des Feuerwehrge--
rätehauses durchsetzt, das eine Mittlerposition von Weisenhei.m
und Bobenhei-m aufzunehmen hat, wegen der o. a. Kaschi.erung aber
möglichst so weit wie möglich nach Westen "gedrückt" werden sollte,
wird die Gestaltung ein wichtiges Wort mitsprechen. Die Ausnutzung
dieser Gemei-nbedarfsf]äche ].legt im Sinne der Gemeinde Weisenheim.

Ö



Das unterste Photo auf Seite 5 zeigt aus dem Ei.nmündungsbereich
der Neumayer-Straße in die L 517 jenen gestalterisch neuralgi-
schen Punkt auf, den es mit dem Abwägen von Grundsatzerfordernis
und Bewahrung im Zusammenhang mit dieser Entlastungsstraße zu ge
spalten gilt

GRUNORDNUNG

Die wie eine Spanne östli.ch der Ortslage von Weisenheim geführte
Trasse für die Ortskernentlastungsstraße bietet einige Möglich-
keiten, mit grünordnerischen Mitteln zu einer akzeptablen ge-
stalterischen Lösung zu gelangen. Ein positi.ver Aspekt ist die
Tatsache, daß ökologisch wertvolle Bereiche nicht berührt wer-
den und leni.glich entweder existierende Wege oder reine Weinbau-
bzw. Ackerbauflächen beansprucht werden. Diese Festste]].ung ist
wichtig, da seitens der Kreisverwaltung, Untere Landespflegebe-
hörde, die Bereitstellung von Ausgleichsflächen für im Zuge des
Straßenneubaus versiegelte Fläche nach der unten angeführten
Berechnungsformel mit Flächenbewertungen vor und nach dem Ein-
griff gefordert wird.
Die Formel lautet :

Ö

F
F

Ersatz versiege[te F[äche x F].ächenwert vor dem Eingriff
Flächenwert rElsätz 2 - 3 Jahre nach Abschluß
der Maßnahme - F].ächenwert vor Aufwertung

Für den vorliegenden Plan ergo-bt sich daraus je nach Art und in-
tensität der Aufwertung der Ausgleichsfläche eine Größe zwischen
3 . 000 und 5 . 000 qm

Dieses wichtige Kriterium wird in der Planung berücksichtigt
Einerlei.ts werden über größere Strecken di.e Straßenseitenräume
als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ausgewie--
sen; darüber hinaus wurden Straßenbeg]-eitgrün und einzelne Stras
senbäume im Bebauungsplan festgesetzt

Andererseits hat die Gemei.nde außerhalb des Plangebietes Flächen
erworben, von denen si.ch besonders das Flurstück Nr. 1879 mit



einer Fläche von 2.589 H2 durch sei.ne Ortsrandlage für eine
landespflegerische Aufwertung zur Ortsrandgestaltung anbietet

Ö

Die mehr als 2.0 m breiten Restflächen entlang der zukünftigen
Straße ergeben eine F].äche von ca. 5.000 m2 und so]].en neben
großkronigen Einzelbäumen durch Busch-/Baumgruppen und Einsaat
mit Landschaftsrasen aufgewertet und gestaltet werden. Es wer-
den Flächentiefen bis zu 20,0 m erreicht, di.e vielfälti.ge Ge-
staltungsmöglichkeiten bieten.

Reduziert man die 5.000 H2 um 1.000 H2 (zu k]eine Restf].schen/
Zwickel) , bleiben 4.000 m2 und 2.589 Mz der o.a. Ersatzfläche
6. 589 M2

Nach der Formel von Seite 7 bedeutet das

1,1 ha x O,l
0,28 -- 0,1

1 . 100 m2
0,18 6 . 100 H2 Ersatz fläche

Dabei wird davon ausgegangen, daß der Flächenwert der Ersatz-
flächen nach 2 - 3 Jahren bei. ca. 0,28, d.h. zwischen dem Flä
chenwert i.ntensiv ].andwirtschaftlich genutzter und schützens-



werter Flächen liegt, bezogen auf den ökologischen Wert (siehe
auch Erläuterung zur Flächenbilanz) . Die Gestaltung von 6589 Hz
Ersatzf].ächen entspricht dieser Forderung.

In diesem Fall kommt den Ersatzflächen auch eine wesentliche
Aufgabe zur Ortseingangs- und Ortsrandgestaltung zu.

Der nörd].sche Ortseingang soll zukünftig wie ei.n Baumtor wirken
und Leitfunktion übernehmen .

Der Bereich um das gep]-ante mit der Gemeinde Bobenheim zusammen

genutzte Feuerwehrgebäude inkl. der dort anzulegenden wenigen
Besucherparkplätze wi.rd i.ntensiv abgegrünt. ëistli.ch daran an-
schließend gibt das bestehende Acker[and mit den dahinter ].i.e-
lenden alten Obstbaumbeständen den Blick frei auf ein Stück
charaktere.stischen Ortsrand und den Merkpunkt des Kirchturms.

n

Weiter östlich zwischen Straße und eigentlichem Ortsrand sind
einige dort störende Gebäude abzupflanzen, wofür hier ausreichend
Fläche zur Verfügung steht. Zusätzli.ch zu den direkt an der Stras
se anzusetzenden Hochstammbäumen sollen gestaffelte Busch-Baum-
gruppen einen harmonischen Ortsrand bilden.

Der Abzweig der K l wird mit Laubbäumen so umstellt, daß d.Bi platz
artiger Charakter entsteht, der einerseits die Verkehrsführung
verdeutlicht und zur 'optischen Einengung' der Trasse führt, was
eine Verkehrsverlangsamung nach sich zieht (Einsatz von Pflanzung
zur Markierung eines potentiellen Gefahrenpunktes)

Bis zur Einmündung Herxheimer Straße und Hauptstraße werden nur
einzelne sog. Leitbäume gestellt. di.e weiterhin den Blick über
kleine Weinbauflächen auf den hier sehr schönen Ortsrand frei-
lassen

Dies Stück um die beiden o.g. Einmündungen herum wird durch
technische Einbauten, d.h. Querungshilfen für Fußgänger durch
eine bepflanzte Insel und Fahrbahnteiler sicherer gestaltet



Die entstehende platzartige Fläche soll auch als solche ge-
staltet werden. Als raumbildendes Element dienen hochstämmige
Laubbäume, mittels Baumscheiben i.n die relativ breiten Gehweg-
flächen eingelassen oder in die inselartigen Pflanzflächen
integriert, zusätzlich zu den dort vorgesehenen Sträuchern
und Bodendeckern .

Um in den Straßenseitenräumen eine ansprechende. Ortsbildge-
rechte Gestaltung der befestigten Flächen zu erreichen, sollte
hier möglichst ei.ne einheitliche Materi-alwahl, z.B. Naturstein,
er folgen .

Süd[ich dieses Punktes so]]te die west].ich der Trasse stehende
Natursteinmauer, z.T. mit Efeu bedankt, freigehalten bzw. nur
durch einzeln gestellte Gehölze in ihrer Wirkung unterstützt
werden. In größeren Abständen gesetzte großkronige Straßen-
bäume mit niedriger Unterpflanzung oder Wieseneinsaat beglei-
ten die Straße bis zur Ei-nmündung der Leistädter Straße im Süden.
Die Bäume sind am Südrand der Trasse angeordnet, so daß eine
nachteile.ge Beschattung der Weinbaukulturen vermieden wird -
übrigens ein Grundsatz der Planung, der für den gesamten Pla-
nungsraum gültig ist. Die o.a. Baumreihe verdichtet sich zum
Ortsaus- bzw. Eingang hi-n, um auch hier wie schon im Nordab-
schnitt die Situati.on zu charakterisieren. Der bereits existie-
rende Parkplatz soll erhalten bleiben; anzustreben wäre eine
Absenkung der Stellfläche auf der gesamten Länge, eine ver-
stärkte Abgrünung und tJberste].lung der Fläche mit Bäumen, da-
mit nicht bei starker Frequentierung der Ortsteingang mit Autos
zugestellt wirkt. An eine feste Versiegelung der Fläche ist nicht
gedacht, die Anwendung von Rasengitterstein oder Schotterrasen
erscheint empfeh]-enswert
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Grund s ät z l i. che s

Um soweit möglich eine Integration in die Landschaft und
ei.ne Beziehung zum Ort herzustellen, sollten bereits vor-
handene ortstypische Gestaltungselemente aufgenommen werden.
Dort, wo breitere Flächen zur Verfügung stehen, ist die An-
lage von Streuobstwiesen empfehlenswert und vorgesehen.
Intakte neu angelegte Streuobstwiesen (Flächenaufwertung)
sind Ersatzflächen im Si.nne der unteren Landespflegebehörde
Es sind heimische Baum- und Straucharten zu verwenden
Die Straßenbäume sind so gestellt, daß ei.ne starke Be-
schattung von Weinbauflächen vermieden wird.
Die Wirtschafts- bzw. Wendewege sollten soweit vom Straßen-
körper abgerückt werden, daß ca. l,.O - 1,5 m Pflanzfläche
verbleibt, unterbrochen durch Auf- und Abfahrten für den
Landwirtschaftsverkehr
Die Wirtschaftswege erhalten eine Deckschlcht aus Schotter-
rasen.
Charaktere.stlsche Ortsrandsituationen bleiben erhalten und/
oder werden ihrer Wirkung durch grünordnerlsche Mittel unter-
stützt und verstärkt
Störende, bzw. nicht maßstabsgerechte Bebauung soll kaschi.ert
werden .

Die Ortskernentlastungsstraße muß weitestgehend unangebaut
bleiben .

Die neue Bebauung ist ausreichend einzugrünen

Bei. Beachtung der wesentlichen landespflegerischen Grundsätze
und Forderungen, die in di.esen Plan ei.ngearbeitet sind, er-
scheint der Ei-neri-ff in das Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes
soweit ausgeglichen, daß nachtei.life Spätfolgen nicht zu er-
warten s ind .

BODENORDNUNGSMAS SNAHMEN

Bereits i.n der Anhörung hat di.e Landwirtschaftskammer Rhei.nland
Pfalz, Außenstelle Kaiserslautern, darauf hi.ngewiesen, daß die
vorliegende Planung landwi.rtschaftliche Interessen i.m erhebli-
chen Umfang berührt. Bei der Einmündung der Bobenheimer Straße
sind daraufhi-n die Einmündungsradi.en schon gegenüber dem Flä--



chennutzungsplan in seiner Ursprungsfassung erheblich reduziert
Unnötiger Geländeverlust ist weitgehend vermieden. Vor

allem sind auch unwirtschaftliche Restflächen durch die Nähe
der Trasse zur Ortslage weitgehend ausgeschi.eden. Im südöstli-
chen Flurgebiet innerhalb des Geltungsbereichs wird z. B. ei.n
diagonalen Wirtschaftsweg aufgelöst und in Rebland umgewandelt!
Auch die Kontakte mit dem Kulturamt und dem LLFA Neustadt a. d.
- Abt. Reblausbekämpfung und Wiederaufbau -, wonach in Verben--
dung mit S 144 f BBauG bzw. SS 45 ff. des BauGB ein Verfahren
nach Antrag der Enteignungsbehörde durchgeführt werden kann,
werden beachtet. Die Vorgespräche der Verbandsgemeinde Freins-
heim mit den Betroffenen hat aber bereits zu einer guten Chance
geführt. von Härtefällen nicht mehr im Rahmen einer Enteignung
zu sprechen und eine allseitig befriedigende Lösung zu suchen.
Das F].urbereinigungsgebiet Ist später über die eigentliche
Straßenfläche auszudehnen. Aus diesem Grunde ist auch der
jetzt festgesetzte räumliche Ge].tungsbereich zu verstehen.
Die betroffenen bestockten Rebflächen können durch eine so].che
Bodenordnungsmaßnahme in Verbindung mit einem planmäßigen Wie-
deraufbau der Rebflächen wirtschaftlich durchzuführen sein.
IJnd so ist es auch gegenüber den Grundstückseigentümern ver-ne ar

W

Ö

BÜRGERBETEILIGUNG

Am 15.07.1987 fand in Weisenheim die Bürgerbeteiligung statt,
nachdem zuvor seitens der Verbandsgemeindeverwaltung in mehreren
Vorgesprächen mi.t den Eigentümern grundsätzliche Fragen der Ver-
kehrsführung besprochen wurden. Nach der Darlegung des Bebau -
unis- und Grünordnungsentwurfs sowie des technischen Ausbauplan-
entwurfs durch die Arbeitsgemei.nschaft Büro Werner/Insb.tut
Dr. Scholz (Bad Dürkhei.m, Osnabrück) eröffnete der Vorsitzende,
Herr Fries, die Diskussion. Di.ese konzentrierte sich neben den
üble.chen Feststellungen über die Notwendigkeit auf ei.nzelne ge-
zielte Fragen, wie passiven und aktiven Immissionsschutz, Be-
wahrung und Anschlüsse der bestehenden Grundstücke. Hi.erm ist
ein Protokoll seitens der Verbandsgemei.nde Freinsheim geführt
worden. Insbesondere war die Ausgleichsfläche im Norden Gegen-
stand der Erörterung, weil ein Grundstücksbesitzer stärker be-
troffen ist. Hier wurde eine flexible Vorgehensweise und Kenn-
zeichnung der Ausgleichsfläche i.n Erwägung gezogen, weil diese
möglichst innerhalb oder in Nähe außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereichs nachzuweisen sind. Neben dem neuen Baugesetzbuch
ab O1.07.1987 werden auch die verschärften Forderungen des no-
vellierten Landespflegegesetzes Rheinland-Pfalz gem. $ 17 be-ac e

Für die öffentliche Auslegung ist auf die Auswechselbarkeit
der vorgesch].arenen Ausgleichsfläche bei Ersatzgestellung und
auf den gesicherten Zuweg Lieben eingegangen worden.

RECHTSLAGE

Der Rat der Gemeinde Weisenheim a. B. hat in sei.ner Sitzung am
O1.07.1987 den Bebauungs- und Grünordnungsplan offb.ziell als
Entwurf angenommen. Die Verfahrensvermerke' sind gemäß dem Bau-



gesetzbuch auf Anregung der Verbandsgemeinde Freinsheim ausge
führt. Da aber der Bebauungsplan nach altem Recht aufgeste].It
wurde, sind dle entsprechenden Bestimmungen des Bundesbauge-setzes bei den Verfahrensvermerk-Punkten 1 - 4 in Klammern
au fge führt

KOSTEN

Die Kosten der Maßnahmen i.m 13,62 ha großen Plangebiet si.nd
z. Z. nur annähernd zu überschlagen, weil erst die Genehmi.gunn
azeses Bebauungsplanes die in Aussicht gestellten Zuschüsse '
und auch di.e Vorgehenswei.se für Grunderwerb und Ersatzmaßnah-
men festlegen kann. Das ca. 3,5 Mio DM umfassende Straßenaus-
bauproaektpwzrz ausanzterln der Ortsgemeinde und des Landes

( 5 ) BBauG
Am 12.02.1987 sind die Träger öffentlicher Belange von der Ver

sgemeinde Freinsheim angeschrieben worden. zu den Dienst-
stellen, die Anregungen und Bedenken gegeben hatten,"sind fo].-
genie Abwägungsergebnisse durch die Gemeinde Weisenheim a. B.
f3 7' T rl l rT -F'

Ö

Wasserwirtschaftsamt Neustadt
a. d.W. vom 22 . 06 : i9ä7 Gemeinde Weisenheim a . B

Bei der Wasserversorgung ist
ggf. der Nachweis zu führen,
daß die vorhandene Wasserver-
sorgung nach Menge und Druck
nicht benachtei.lügt wird.
Plangebiet ist an die Orts-
kanalisation anzuschließen.

Es ist keine Benachteili,dung zu
erwarten. Außer dem Straßenkörper
werden nur das geplante Feuer-
wehrgerätehaus und drei Wohnge-
bäude zusätzlich angeschlossen.
Es besteht Anschlußmöglichkeit
an das zentrale Netz .

Oberflächenwasserabführung
ist bei der zunehmenden Ver-
siegelung schadlos abzuführen

Die Bedingungen nach S 62 LWG zum
Ausgleich der Wasserführung werden
erfüllt. Der Ausbauplan der Ent-
lastungsstraße wird von einem er-
fahrenen Tiefbaubüro in Verbindung
mit dem Straßenbauamt Speyer und
dem Wasserwirtschaftsamt Neustadt
gefertigt. Der verrohrte Sommerbach
ist in die planerischen tlberlegun-
gen eingeflossen.

Kreisverwaltun.
vom 18 . 03 . 1987

Bad Dürkheim

Die Straße Ist ein nicht aus-
gleichbarer Eingriff in den
Naturhausha].t . Es ist ein
Grünordnungsplan aufzustellen,
der sich mit Ersatzmaßnahmen
befassen so]]. . Es wird dazu
ei.ne Formel anzuwenden sein,
die zu berücksichtigen ist

Das mi.t dem Grünordnungsplan be-
auftragte Planungsinstitut hat die
Planung mit der Kreisverwaltung
vorbesprochen, mit der Unteren Lan
despflegebehörde eine Begehung
durchgeführt und die Formel ange-
wendet. Dabei wi.rd zur Auslegung
die Lösung der Ausgleichs- bzw
Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen.



Geologisches Landesamt Mainz
vom 18 . 02 . 1987

Gemeinde Weisenheim a . B

Es wird angenommen, daß vor
dem Straßenbau eine Baugrund
erkundung vorangeht

Die Baugrunderkundung ist bereits
erfolgt

Landesamt für Denkmalpflege
vom 26 . 02 . 1987

Die Berti.innungen des Denkmal-
schutz- und Pflegegesetzes
si.nd bezüglich evtl . auftre-
tender Fundstellen einzuhalten

Der Hinweg.s zu den Fundste].len
ist im Planoriginal eingefügt

Pfalzwerke vom 1 8 . 03 . 1 9 8 7

20-kV-Freileitung ist einzu-
tragen. Einzelheiten zur Er-
höhung der Leitung sind erst
vor dem Ausbau zu machen .

Die Frei[eitungen sind im P].an-
origina]. mit Schutzstrei.fen bei.d
sein.g von 10 m übernommen und
werden nach der öffentlichen Aus
lesung notfalls korrigiert, wenn
ei.ne Flurkarte 1 : 1 .000 der
Pfalzwerke vorliegt

Gewässerzweckverband lsenach
Eckbach vom 1 9 . 02 . 1 9 8 7

S-t:raßenentwässerung ist mi.t der
Dienststelle abzustimmen .

Abstimmung erfolgt rechtzeitig

LWK Kaiserslautern v.18.03.87
Plan ist bei Ausbau abzustim-
men. Dainmschüttungen, die
Froststau bewirken, sind zu
vermeiden. Bobenheimer Weg so
nach Osten verlegen, daß Grund
stücke nicht zerschnitten wer-
den. Bei der weiteren Planung
wird noch eine verb.eße Dar-
stellung erwartet

Alle Anregungen werden berücksich-
tigt. Während der öffentlichen Aus
lesung wird der LWK ei.ne vertiefte
P].anung zugeste]].t

Kulturamt Neustadt v.19.02.87
Es wird auf Bodenordnungsmaß-
nahmen verwiesen. die bereits
mit der Verbandsgemei-nde
Frei.nsheim besprochen worden
sind .

Auf die Bodenordnungsmaßnahmen ist
in der Begründung eingegangen wor-den

OPD Karlsruhe vom 19 . 03 . 87

Im Plangebiet liegen Fernmel
deanlagen , die nicht zu be-
schädigen sind .

Mi.t dem zuständigen Fernmeldeamt
wird rechtzeitig Kontakt vor Bau-
beginn aufgenommen, damit die ent
sprechenden Einweisungen möge.ichsina



Die Entwur:Esbegründung hat in der 1. Fassung zusammen mit dem
Text, dem Entwurf des Bebauungsplanes und dem Entwurf des Grün-
ordnungsplanes in der Zeit vom 27.07.1987 bis 14.09.1987 erst-
malig öffentlich ausgelesen .
Ort und Dauer der 1. öffentlichen Auslegung wurden am 16.07.1987
ortsüblich bekanntgemacht

Weisenheim a. B. , den ''7{ .' ;Z'.//g .i/ll;r

Ö



n und Anrequnaell

lllilllill;:llil 111111:gli. illll i llllill11ill::ll;lll.lili:ll: :
Gemäß $.3 Abs. 2 BauGB sind di.e Vorgebrachten Bedenken und Anregungenzu prüfen und das Ergebnis mitzuteilen uno Anregungen

.!'
Deshalb gibt der Ortsgemei.nderat vor Behandlung der Einzeleinnaben
fo].mende Grundsatzerk].ärung ab: ' ''' '---- '---Huhu--n a)

b) Soweit Ersatzge].ände gewünscht oder gefordert wird ist die
Gemeinde bereit, solches zu beschaffen. '' " -' -

illlll:l lll:lil::llllllllllliilllill:1111111: i ;is:i r
Die einzel.nen Ei.ngaben wez'den wie folgt behandelt

1. Walter Hoffmann. Sommerbachweg 3, Weisenheim am Berg

Kurzfq ss unq der Ei.naa be

glill1llli$F Ël;llli1llil liË:l;:sl:'!;f!:,'g:;::::'''
B e ha ndlunq der Ei.naa be

1111:111 111 illllllll lil:ll :liilil:ll;lIllI lll;;'!::Ë::l!!':"



Wird dieser Entschädigungsbetrag zinsgünsti.g/ertragsgünsti.g
angelegt (4 96), ist aus dem Kapital ein Jahresertrag von ca
DM 280,-- zu erzielen. Dieser Betrag dürfte als Nettoertrag
höher sein als der aus del' Verlustfläche zu erziehende Ertrag
aus Weinbergsfläche unter Berücksichti.gunn der ersparten
Gi\indsteuer und persönlichen Arbeitsleistung

Im Übrigen ist die Gemei.nde bereit, Herrn Hoffmann, falls ge-,./ünscht.
Ersatzland zu beschaffen. ' ' '- -'

Di.e vorgetragenen Gründe massen deshalb unter gerechter Abwägung
öffentlicher/privater Belange als unbegrtjndet Zurückgewiesen.werden

2 August Dehn, Dürkhei.mer Straße
E i.nga be vom 19 . 08 . 87

84 , i. e i. st a dt .

n Kurzfassung der Eingabe
Die Eingabe ri.chtet sich für das Gr.undstt)ck FI.-Nr. 1658/5
gegen die Straße insgesamt. Das vom'- Gutachterausschuß am
13.03.87 erste]].te Wertgutachten wi.rd nicht anerkannt, der
Entschädigungswert pro qm als zu niedri.g .angesehen.
Be han dlung der Ei.nqa be
Das Grundstück hat aha Gasamtgröße von 1.992 qm. Davon werden
an der Nordseite ca. 155 qm f(]r den Bau der Straße benöti.gt.
[m Verhä[tnis zur Gesamtf].äche handelt es sich nur um eine
relativ geringe Fläche, deren Abtretung weder die Bewirtschaf-
tung noch die Wirtschaft].i.chkeit beet.nträchtigt.
Die abzutretende Fläche wunde durch den Gutachterausschuß mit
Wertgutachten vom 13.03.87 mit 22, DM/qm bewertet..Die Ent-
schädigungssumme beträgt demgemäß ca. 155 qm x DM 22,-.- =
DM 3.410,--. Da die Ei.ngabe im wesentli.chen Entschädiguhgs-/
Kaufpreisfragen beinhaltet, werden die Bedenken gegen den
.Bebauungsplan unter Abwägung öffentlicher/privater Be].enge als
unbegründet zurückgewiesen. Die-F.rage der Kaufpreisentschädigung
wird'gesondert geregelt.

A b s tim m u n g s e i' g e bni.s

Rüdiger Krämer, Lei.stadler Straße
E i.ngabe vom 20 . 08 . 87

12 , Heidenheim am Berg ,

K urz fa s s una der Ei.naa be
Das Grundstück F[.-Nr. 1630/1 i.st a].s Parkplatz ausgewiesen
obgleich noch keine Kaufpreis- bzw. Tauschfestlegungen bzN
E i.n igu fegen erz ie ].t s ind

B eha nd luna der Ei.narbe
Di.e Eingabe richtet sich nicht gegen den Bebauungsplan als
solchen. Herr Krämer verlangt konkrete Zusagen hansi.chtli.ch
des Kaufpreises bzN. eine Ei.ni.gunn .hinsichtlich der Bereit-
stellung von Tauschgelände. Diese Fragen sind i.m Rahmen der
Ver-Nirkli.chung des Bebauungsplanes zu klären, sind aber pla-
nungsrechtli.ch ni.cht relevant
Die Einga be
u n b e g r (i n d e t

in bezug auf den
z u r (i c k a e -.v i e sen

Bebauungsplan Nord deshalb als



4. Gertrud Münch, Herxhei.mer Straße 18, Hei.senheim am Berg.
!.:L!!S!+g vom 06 . 08 . 76 '

Kurzfa ssung der Ei.nqa be
Das Grundstück FT::NF:''T70 wird durch .die Straße geteilt und
die maschinelle Bearbeitung der Restfläche unrentabel. Di.e
Abgasbelastung vermg.ndert den Wert des Ertrages. Auf die jähr
lichen Einnahmen des in (]rtsnähe liegenden Grundstücks kann
n icht verzichtet werden

B ehen d].u na der Einaa be
Das GrundscucK nat eine Gesamtf].äct:le von 1.380 qm. Für den Bau
der Straße werden an der Südseite ca. 345 qm benötigt und abge-
trennt. Die Restf].äche beträgt d8nil noch ca. 1.035 qm. Der
Flächenverlust wird mit 16,-: DM/qrn zuzüglich Aufwuchsentschä-
digung von ca. 6,-- DM/qm, insgesamt ca.'22,-- DM/qm entschädigt
Die Gesamtentschädigung be].äuft si;h demgemäß auf rund DM 7..59'0,
Zi.nsgünsti.g angelegt! erbringt dieses Kapp.tal einen Jahreserl;ragvon DM 304,-- (4 % Zinsen). '

LatJt telefone.scher Auskunft .der Frau Münch vom 20. 1]..87 i.st .das
Grundstück mit Wai.nräben dar Sorte Mt)]].or au bepflanzt.und
verpachtet. Als Jahrespacht erhält sie 15,-- DM/ar, somit für
di"e Verlustfläche (3,45 ar x DM 15,--) DM 51,75 Jahrespaëht..
Der Kaptia].ertrag ist som.it bedeutend höher a].s die Pachtent-

illliliii i:li !ii:i ii:iii lli:lllllil1111.il ili::li!::1111:n i i penn '

Im übrigen hat Frau Münch anläßlich des Telefonats
erklärt, daß sie bereit ist, die StJ'aßentei].f].sche
zu verkaufen, ni.cht jedoch das gesämtë Grundstück

vom 20 . 11. 87
an di.e Geme in de

Die vorgetragenen Bedenken werden bei. Abwägung öffentlicher/
pri.vater Belange als Unbegrtjndet Zuz'fickgewiesen. .

5 Wo Ifg a ng
am Berg ,

und
Ein

Sonj a Kirchner , Kleine
abe vom 20 . 08 . 87

W e i. n g a s s e 6, Weisenheim

Kurz fas sung der Ei.nga be

a) Der Plan ist ni.cht auf dem neuesten Stand (Parkplatz und
Feuer-.vehrgerätehaus an der No1'dspange, Beg].ei.tgrt)n)

b) Zu den Flächenverlusten an No.rd- und Südspange fällt auchnoch Flächenver].ust für das Rijckhaltebecken 2 an

c) wertminderung und. WohnwertmindeFung des Wohnhauses an der
Herxheimer Straße auf FI.-Nr. 1656/4; zu geringe hlertermitt
lung durch den Gutachterausschuß f(]r Flächenverlust

d) Trassenführung ist im Östlichen Bereich für die Anwohner der
Herxheimer Straße, Ki.rchheimer.Straße und Dackenheimer Weg
nicht zumutbar, da sie, versEär-kt durch Verkehrs- und Lärm-
belästigung sowie fehlende Fußgiängert)ber-.-/ege, vom alten
Ortskern abgeschnitten werden

                  



17 Dr.. Marti.n Dobrik, Hauptstraße 41, 1deisenheim am Berg
Eingabe vom 31 . 08 . 87

Die Eingabe wurde direkt beim Minister für Idirtschaft und Verkehr
in Mainz eingereicht. Si.e i.st auf dem Dienstwege zur Behandlung
durch den Ortsgemei.nderat vorgelegt worden und am 07.12.87 bei
der Verwaltung eingegangen

Kurzfassung der Eingabe
Als Steuerzahler erhebe ich gegen den Bau der Ortsrandstraße
anspruch und protestiere aufs schärfste, daß diese aus Landes
mitteln bezug chu ßt wird

Die Ortsrandstraße ist ei.ne verkappte Ortsumgehung, an die nicht
.angebaut werden soll. Eine tatsächliche Ortsumgehung in größerer
Entfernung vom Ortsrand .hat wegen zu geringem Verkehrsaufkommen
keine Chance. Es wurde kei-ne Bedarfserhebung durchgeführt. Es
liegt keine empirisch begrtjndete Schätzung vor, ob die Straße
angenommen wird .

Die durch den Ort führende Landesstraße ste]]t ei.ne Nord-S(]d-
Verbindung dar, die, parallel zur B 271, einfacher zu befahren
ist als di.e B 271 in deren jetzigen Zustand. Ei.ne Vereinfachung
di.faser Verbindung durch Ortsumfahrten wird einerseits Verkehr
anzi.ehen, andererseits wird durch den Neubau der B 271 ei.ne
Ortsrandstraße in Weisenheim am Berg noch überflüssiger, als
sie ohnehi.n schon ist

Mit dem Bau der Ortsrandstraße soll gewartet werden, bis nach
Fertigstellung der B 271 die Verkehrslage besser eingeschätztwerden kann

Der Verschwendung von Steuergeldern füi' das Zubetonieren von
Weinbergen soll kein Vorschub gelee.stet werden
Die Verkehrssituation in Weisenheim am Berg ist so wenig gravie-
rend, daß bisher kein einziger bi].li.ger Versuch zur Entschärfung
u nt ern omm e n wui' d e

r') Beh andlung der Ei.nga be

Verkehrstechnlsche Anbindung und Analyse des heutigen
l .)Zus tandem

Welsenhelm am Berg liegt an den Landesstraßen 517 und 522
Dle L 517 f(ihn von Norden nach S(öden durch den Ort hin-
durch.Dle Ortsdurchfahrt Ist ca. 7SO m lang. Sle Ist Ins-
besondere Im alten Ortskern wlnkellg und eng.So weist dle
Linienführung Im Lageplan eine spltzwlnkllge Kurve (o( =
65 gon) mlt einem Radius von R H 20 m und eine rechtwlnk-
llge Kurve mlt einem Radius von R q# 40 m auf
Hinzu kommt eln enger Querschnitt. Dle Fahrbahnbrelte
variiert in der Regel zwischen 5,50 rn und 6.50 m. An zwei
Engstellen beträgt sle J,60 m(über eine Länge von (ißer
65 m) und punktuell a,50 m.. Neben der Fahrbahn sind beId-
seItIg gepflasterte Rinnen angeordnet, dle Irn Durchschnitt
etwa 80 cm breit sind. Gehwege sind in der gesamten Orts-
durchfahrt nicht vorhanden. Dle Cradlente beschreibt in
der Ortsdurchfahrt eine Wanne; dle Längsnelgungen betragen
bls etwa ) %.



Dle L 522 führt van Osten in den Ort und endet an der Eln-
miindung in dle L 517. Dle Länge der Ortsdurchfahrt beträgt
etwa }00 m. Unmittelbar am Ortsanfang mündet dle K l von
Norden kommend in die L 522. Auch dle Ortsdurchfahrt der
L 522 Ist eng und wlnkllg.Dle kleinsten Radlen Im Lageplan
betragen R = 50 m und R = 60 m. Dle Fahrbahn Ist durch
gehend 5,0 m breit. Neben der Fahrbahn sind beIdseItIg
gepflasterte Rinnen angelegt, dle zwischen 0,70 m und
1,.40 m breit sind. Nur auf zwei kurzen Abschnitten von
Jeweils etwa 60 m Ist elnsei.tlg eln Gehweg vorhanden, der
durch Hochbard abgesetzt i.st. Dle Gradlente verläuft in
den Ort hIneIn in einem Gefälle von ca. 4 %.

Dle engen Kurven und dle schmalen Querschnltte sind be-
reits fur den Kraftfahrzeugverkehr fahrgeometrlsch bedenk-
lich. Lastwagen und Lastzüge können di.e Engstellen-nur
unter Ausnutzung des gesamten Querschnlttes pasBleren. -
Für Fußgänger und Radfahrer sind keinerlei Auswelchflächen
vorhanden. Dle geschlossene Bauweise bietet keinerlei
Stellflächen für deh ruhenden Verkehr, so daß Behinderungen durch
Im Straßenraum abgestellte Fahrzeuge zwangsläufig sind.

Dle Knotenpunkte Im alten Ortskern sind alle unübersichtlich.
Insbesondere gilt das ftlr dle Einen(endung der L 522 in dle L 517
Unmi.tte]bar angrenzend an den E]nm(]ndungstrlchter der L 522 folgt
südlich die Einengung des Querschnlttes der L S17 auf 3,60 m
Fahrbahnbrelte. Oer Abstand von Haus zu Haus beträgt etwa S,SO m.
Dle Slchtverhältnlsse an diesem Knotenpunkt sind außerordentlich
schlecht

2 .) Verkehr sau fkommen und belastung
Däs Unfallgescbehen Ist nicht außergewöhnlich, w8s durch die
geringe Verkehrsbelastung dle dle zwangsläufig geringen Geschwin-
digkeiten zu erklären Ist. Im Jahre 1984 ereigneten sich 8 Unfälle
rnlt ].elchtem Sachschaden. Davon waren a Unfälle vom Typ 7: Son-
s alge r Un fal l

Dle Belastung der Ortsdurchfahrten durch den Kraftfahrzeugver-
kehr sind nicht sehr hoch. Dle Verkehrsmengenkarte (1980) welJt
auf der L 517 nördlich von Weisenhelm am Berg einen DTV voR
2.20S Kfz/24h aus; auf der L 517 südlich des Ortes sind es
2.)59 Kfz/24h und auf' der L S22 1.022 Kfz/2äh..Nach Auskunft
der Verbandsgemeinde beträgt der Verkehr auf der K l nochmals
etwa 750 Kfz/24h. Der Schwerverkehrsantell liegt zwischen 7 und
10 %

Dle Ortsdurchfahrt Im Zuge der L 517 Ist derzeit mlt etwa
2.650 Kfz/24h belastet; Irn Jahre 2000 werder es etwa 2.900
Kfz/2üh sein. Auf der L 522 beträgt dle Belastung derzeit etwa
1.770 Kfz/24 h und Im Jahre 2000 etwa 1.850 Kfz/2zlh.

Das Kerngebiet des Ortes ll egt unmittelbar an den Landesstraßen
517 und 522(siehe Flächennutzungsplan). Es macht et'rfa 1/) der
bebauten Fläche aus. Di.e neuere Bebauung liegt Im wesentlichen
westlich des alten Ortskernes. Dort können zwei Gebietes unter-
scb l e den we rden :
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das verkehrsmäßlg vom Ortskern her und durch eine Anbindung
an dle L 517 nördlich vom Ortskern erschlossen wird. Das Cebleb
Ist nahezu vallständlg bebaut. Dle Einwohnerzahl wird auf etwa
700 Pe r s ollen ges chä t z t .

Im S(idwesten des Ortskernes liegt das neue Baugebiet "Am
Sornmerbach". Etwa zwei Drittel des Gebietes sind bebaut. 8el
vollständiger Bebauung d(irften etwa 700 EW dort wohnen. Ver-
kehrsmäßlg wird dieses Gebiet durch dle Anbindung an dle L 517
s(}dllch des Ortes erschlossen.

Der Ziel- und Quellverkehr dieser 8augebletes und des Orts-
kernes kann überschlägllch mlt Je einem Drittel des gesamten
Ziel- und Quellverkehrs angenommen werden. Öer Ziel- und Quell
verkehr wird derzeit auf etwa ).700 Kfz./24h geschätzt. 8el
vallständlger Bebauung Ist mlt einem Ziel- und Quellverl<ehr
von etwa 4.200 Kfz/24 h zu rechnen.

Der für den alten Ortskern gebletsfremde Ziel- und Quellverkehd
beläuft sich sowohl auf der L 517 als auch auf der L 522 auf
etwa 1.300 Kfz/24h (Im Jahre 2000). Dagegen beträgt der Durch-
gangsverkehr auf der L 517 etwa 1.100 bls 1.250 Kfz/24h und
auf der L 522 lediglich etwa 600 Kfz/24h.

Wle dle Analyse des heutigen Zustandes zeigt, enthält dle Orts
durchfahrt in verkehrllcher Hinsicht viele Schwachpunkte. Sle
Ist Insbesondere durch d[e v]e]en Engste]].en und engen Kurven
fahrgeometrlsch ungeeignet. Ole engen und uniiberslchtllchen
Elnrnündungen sind !m Hinblick auf dle Verkehrssicherheit
kritisch. Insbesondere Ist Jedoch zu bemängeln, daß für Fuß-
und Radverkehr keinerlei Slcherheltsräume vorhanden sind und
der ruhende Verkehr den Straßenquerschnltt zusätzlich elnengt,
da anderweitige Stellplätze nicht vorhanden sind.

lll:lii:ili:lll:lll:l.ll lillillli$111il l li:lili:l 11111
Oer Landesdurchschnitt (1980) liegt auC qrldesstraßen bel
etwa 6.000 Kfz/26h. Demnach Ist dle Verkehrsbelastung fijr den
Ausbauzustand der beiden Ortsdurchfahrten zu hoch.

Eine entscheidende Verbesserung der Verkehrsverhältnisse kann
nur durch eine Entlastung der Ortsdurchfahrten erreicht werden

Eine durchgreifende Entlastung des Ortskernes. dle-Vorausset-
zung für dle Verwirklichung der Ziele in der Dorferneuerung
Ist, erscheint nur dann möglich, weRR dle gebletsfremden Ziel
und Quellverkehre ebenfalls abgezogen werden.



Dies /sf" durch den Bau von zwei Innerörtllchen Hauptvef=
kehrss tragen möglich :

l Irn Norden des Ortes /ßa/O zwischen der 1. Einmündung
an der L S17 und der K l eine Verbindung geschaffen
werden, dle sowohl für den Durchgangsverkehr als auch
für den Ziel- und Quellverkehr des anschlleOenden Bau
geb l e tes annehmbar l s t

2. 1rn S(öden Sc2Ü- eine Querspange zwischen der L 517
(Finn(endung "Sijdtlroler Ring") und der L 522 (Elnmün.
dung der K 1) errichtet werden. Ole Querspange sollte
auf das Baugebiet "Am Sommerbachn ausgerichtet sein.
um den Ziel und Qtiellverkehr dieses Gebietes unmlttel
bar dem übergeordneten Netz Zuführen zu können.

Durch diese neuen Straßen kann en Im PrognoseJahr 2000
etwa 2.S00 Kfz/24h von der L S17 und weitere 1.900 Kfz/26h
von der L 522 abgezogen werden. Der OrtskernÜf?nZ lediglich
noch mlt etwa 500 Kfz/24h belastet. Dle Auslastung der
neuen Straßen /&'f mlt tiber 2.500 Kfz/24h ausreichend.

Diese Lösung 4//fëÜ durch eine Verkehrsberuhigung Im alten
Ortskern einen entscheidenden Beitrag zur vorgesehenen
Dor ferneuerung Jets ten : '

Dle Belästigungen der Anwohner durch Lärm und Abgase
w(jeden drastisch verringert.
Dle Sicherheit aller, Insbesondere aber der nicht
motorisierten StraOennutzer würde erhöht

- Dle Mehrfachfunktlon der Straße sowohl.als Verkehrsweg
wle auch als öffentliche Aufenthalts- und 8egegnungs-
fläche könnte wieder hergestellt werden.

Erst durch dle Verringerung der Verkehrss.tärke wird es
Welsenhelm am Berg wegen der engen Räume möglich,

In

den ruhenden Verkehr zu ordnen,
mehr 8ewegungsraum für Fußgänger, Radfahrer, eventuell
spielende Kinder zur Verfügung zu stellen und
das Straßenbild zu verbessern.

ili illlii iiiii:i:i"lii:iii iii:iiiii:iii:lili:i iiiiiiiiil:'
des alten Ortskernes tiewlrken und eine ausreichende Auslastung
erhalten, sa da8 sle auch aus wlrtschaft]]chen Cr(indem zu recht
fertigen sind. Aufgrund .der Innerörtllchen Bedeutung dieser
Querspangenp nänillch Anbindung der Neubaugebletes 8n das über-
örtliche Straßennetz, soll en sle als GemelndestraOen gebautwerden .
Zusammenfassun
1. Es hahdäir''isch um keine Umgehungsstraße, sonder

um eine Straße ,die an den Ortskern angelehnt,diesen vom Verkehr entlstet
EineVerkehrsmengenund Bedarfsermittluna wurde
vorgenommen ( s . vor )



3 Der Bau der neuen B 271 läßt vermutlci noch
Jahrzehnte auf sich warten und hat im übrigen
überhaupt keine Bedeutung oder Zusammenhang mit
der fijr Weisenheim am Berg vorgesehenen Orts-
k e r n e n t ]. a s t u n g s straße

Bei Abwägung der vorgebrachten Bedenken mit öffent-
lichen .interessen werden die Bedenken insgesamt als
unbegründet zurückgewiesen

18
20 Seißler Franz: Hauptstraße 69, Weisenhei.m am Berg,

Messer Katharina, Hauptstraße 69, Weisenheim am Berg
Holter Elvira, Eichenstraße 42, 6790 Landstuhl-SÜd

;8 . oä . 87
Kurzfas s unq der Ei.n aa ben

liilli lll l lliiil:-,}' :ifi:s'l:::::!i::
Frau Matter erhebt Ei.nspruch gegen eine Umlegung ihres Grundsttjcks
f'l.-Nr. 1650. Weitem:e 'Begründung wird nicht gegeben. ' '' ''
reha n dlu nq der Ei.naa ben

lil 111 igel:lll.s l illlilll lll:lill1111ill:
szehtneEnnzHeraundahmckdl'egos Weges und Zuteil.ung der Wegeflächen

::: ' ':; . ::;: :: :; ''.:!;'""Üll;illll :ll:lii: lllii1li:l:1111! 1lllllilllll;
serung des Grunde-tEjckszuschni.tts Wirtschaftlicher wird

Diese Entwurfsbegründung hat zusammen mit dem Text, dem Entwurf
des Bebauungsp]-ines und dem Entwurf des Gxünordnungsplanes in der
Zeit vom ......''''..... bis ......''''-..... zum zweiten Mal öf-
fentlich, mit eingeschränkter Beteiligung, ausgelesen
Ort und Dauer der 2. öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht

Wei.senheim a.B. , den .'''/:g' ; i'/geli.8?"
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Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom
grunde gelegen .

zu

Weisenheim a. B., den i'/.3.':2i 4. ?.8'x

O/tsbürg

Diese Beartlnduna ist Bestandteil
des am .g.{.qd.l#P'..... angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Bad Dürkheim, den /:(y:.g:g=-df/....BE.ARBElgEU

DR. HARTMUT SCHOLZ . PLANUNGSINSTITUT
NIKOLAIORTI-2 45000SNABRÜCK.TELEFON(0541)22257

Regionale Raumordnung Landespflege Bauleitplanung



1 - ANLAGE ZU BEGRÜNDUNG

FLÄCHENBILANZ ZUM GRUNORDNUNGSPLAN

"ORTSKERNENTLASTUNGSSTRASSE" DER GEMEINDE WEISENHEIM AM BERG

DiE FLÄCHENBiLANZ iST ANLAGE DER BEaKUmDUNG

FLÄCHENBZEICHNUNG FLÄCHE ALT
GESAMTFLÄCHE
FLÄCHE NEU

PLAN GESAMTFLÄCHE 13 , 984 ha

Weinbaufläche
Ackerfläche / Obstbau
Brachfläche
Parkplatz fläche ( Schotter)
Wirtschaftswege
S traßenf].äche
S i. cherhe i. t s str elfe n

Fußwege (Pflasterungen)
Hausgrundstücke
Straßenbegleitpflanzung, 2 ,O
Flächen zur Ortsrand- und
Verkehrsraumgestaltung
Sonsti.ge Grünflächen, Wiese,
Böschungen

11 , 700 ha

O , 600 ha

O, 132 ha
O, 150 ha
O, 420 ha
O , 600 ha

9 , 500 ha
O, 449 ha

O, 186 ha
O, 431 ha
1 , 600 ha

O, 250 ha
O , ].00 ha

O , 600 ha

O, ]. 60 ha

O, 145 ha
m

O , 500 ha

O, 237 ha O , 208 ha

13, 984 ha 13, 984 ha

Geforderte Ersatz flächengestellung
Anrechenbare Ersatz:E].äche aus Ortsrand
und Verkehrsraumgestaltung
Zusammenhängende Ersatz fläche
Flurst . 1 8 7 9
(Umwandlung von Ackerfläche in
Gehölzstreifen mit Streuobst-
wiesenstücken)

ca. 6 . 100 H2

ca. 4 .000 m2 s gehe päch
ste Seiten

ca. 2. 500 H2



ERLÄUTERUNGEN ZUR FLÄCHENBILANZ

Die Flächenbilanz zeigt auf, daß durch den Bau der Ortskernent
lastungsstraße vorwi.elend Wein- und Ackerbauf]ächen, a].te Wege
parzellen und ehemalige Straßenfläche in Anspruch genommen wer
den

Für die Versiegen-ung von Landschaftsteilen, die nach dem Landes-
pflegegesetz Rheinland-Pfalz, Fassung vom OI. Mai 1987, einen
Ei.ngriff in den Naturhausha]t darste]].en, der nicht ausgeglichen
werden kann, werden im S 4 (1) 4 und im S 5 (1) und (3) Ersatz-
maßnahmen gefordert, die durch den Kreis Bad Dürkheim, Untere
Landespflegebehörde, folgendermaßen präzisiert werden:

Die zukünftig verse-egelte Fläche wird einer ökologischen Bewer-
tung unterzogen, deren Werte.gkeit zwischen O und l liegt, z. B.
O = versiegelte Fläche, O,l = intensiv genutzte Landwirtschafts
fläche, 0,5 = Schongebiet, 1 = Biotop.

Die zukünftig versiegelte Fläche wird mit dem festgestellten Flä-
chenwert multipliziert, hier 1,1 ha x O,l
Bei der Etsatzfläche wird ähnlich verfahren:
Die für die Ersatzfläche zur Verfügung stehenden Bereü.che werden
mit einem Faktor mu].tip]iziert, der aufzeigt, we].che Wertigkeit
die vormals mit O,l bewertete Fläche nach 2 - 3 Jahren nach Durch
führung landespflegeri.scher Maßnahmen erreichen soll, abzüglich
o . a . alten Flächenwertes .

Die Forme] ].outet

FErsatz =

Maßnahme) - (Flächenwert vor der Aufwertung)

Konkret auf das Beispiel der Ortskernentlastungsstraße bezogen
heißt das :

'',:';;': - t.;t3u - n'n - ä'ßF : .t.3??.p:

Theoretisch wird dieser Wert in der Flächenbilanz erreicht, je-
doch gilt zu berücksichtigen, daß es sich um viele kleine Rest-
flächen handelt, wo eine Aufwertung auf eine Wertigkeit von 0,35



schwerlich von der Unteren Landespflegebehörde akzeptiert wird.
Setzt man den Aufwertungsfaktor netto mit O,18 an, ergäbe sich
eine Ersatzfläche in der Größe von 6.111 m2 = 0,61 ha insgesamt

Zi.eht man von den Flächen zur Ortsrand- und Verkehrsraumgestal-
tung (5.000 mz) ca. 1.000 Ha wegen zu geringer und ökologisch
nicht wirksamer Größe ab, verbleibt eine Di.fferenz von ca.2.100 m2
zu der nach Formel berechneten Ersatzflächengröße

Zum Ausgleich dieses Defizits hat die Gemeinde u.a. das F].urstück
].879 erworben (ca. 2.500 mz) , das von seiner Lage her einen her-
vorragenden Beitrag zur präventiven Ortsrandgestaltung leisten
kann, bei entsprechender Umwandlung von Ackerland in ein Feld-
gehölz. Ein Pflanz- bzw. Gestaltungsvorschlag findet sich in der
Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan - Grünordnungsplan zur Orts--
kernentlastunqsstraße

D R. HA RTM UT SCH OLZ
LANDESPFLEGE [JlqD GRUNOPDTJUNG

NIKON.AIORT 1-2.. d5r)0 CnSNA13RUCK
TELEFOtq 05 41 .' 2 22 57
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